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Lebensschutz als höchster Wert

Das Interesse der Allgemeinheit an der 
Sicherheit des Straßenverkehrssteht auch in 
Zusammenhang mit dem aus Art. 2 Abs. 2 Satz 
1 GG ableitbaren Auftrag zum Schutz vor 
erheblichen Gefahren für Leib und Leben.

BVerfG, Beschluss vom 5. Juli 2010 ð2 BvR 759/10, Rn. 14, juris



Grundgesetz für die 
Bundesrepublik 
Deutschland
Art. 2

(1) Jeder hat das Recht auf 
die freie Entfaltung seiner 
Persönlichkeit, é

(2) Jeder hat das Recht auf 
Leben und körperliche 
Unversehrtheit. é
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Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG ðStaatliche Schutzpflicht

Straßenverkehrsgesetz

Straßenverkehrs -Ordnung

VwV -StVO



Allgemeine Verwaltungsvorschrift
zur Straßenverkehrs -Ordnung (VwV -StVO)

Zu § 1 Grundregeln

I. Die Straßenverkehrs-Ordnung (StVO) regelt und 
lenkt den öffentlichen Verkehr. Oberstes Ziel ist 
dabei die Verkehrssicherheit. Hierbei ist die ăVision 
Zeroò (keine Verkehrsunfªlle mit Todesfolge oder 
schweren Personenschäden) Grundlage aller 
verkehrlichen Maßnahmen .
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§ 6 StVG ðVerordnungsermächtigungen

(4a) 1Rechtsverordnungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2, 8, 15 
Buchstabe b oder c, Nummer 16 oder 18 können auch erlassen 
werden

Åzur Verbesserung des Schutzes der Umwelt, darunter des 
Klimaschutzes, 

Åzum Schutz der Gesundheit oder 

Åzur Unterstützung der städtebaulichen Entwicklung , 

soweit sie nicht bereits nach Absatz 4 erlassen werden können. 
é

StVG -Novelle 2024



Ermächtigungen

für Verordnungen

Gesundheit

Städtebauliche 
Entwicklung

Umwelt Klimaschutz



§ 6 StVG ðVerordnungsermächtigungen

(4a) Die nach Satz 1 erlassenen Rechtsverordnungen und 
auf ihnen beruhenden Anordnungen müssen neben der 
Verbesserung des Schutzes der Umwelt, des Schutzes der 
Gesundheit oder der Unterstützung der städtebaulichen 
Entwicklung

Ådie Leichtigkeit des Verkehrs berücksichtigen und 

Ådürfen die Sicherheit des Verkehrs nicht beeinträchtigen.

StVG -Novelle 2024



Verbindliche

Auslegung

Leichtigkeit des 
Verkehrs 

berücksichtigen

Sicherheit des 
Verkehrs nicht 
beeinträchtigen



ămüssen berücksichtigen ò

= beachten

= in Betracht ziehen

= nicht vergessen



ănicht beeinträchtigen ò

= nicht beschränken

= nicht vermindern

= absolut verboten
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Sicherheit des Verkehrs

§ 45 StVO dient der Gefahrenabwehr und 
Anordnungen danach stehen in Zusammenhang mit 
der verfassungsrechtlichen Pflicht des Staates zum 
Schutz des Grundrechts auf Leben und körperliche 
Unversehrtheit (Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG)stehen. 

Die Straßenverkehrsbehörde ist gehalten, sich um die 
Optimierung der Sicherheit im Straßenverkehr zu 
bemühen.

Bayerischer Verwaltungsgerichtshof, Urteil vom 5. August 2025 ð11 B 
24.489, Rn. 27, juris
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§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

Begründung gem. BR -Drucks. 321/24 (B), S. 7

Die Förderung des Fußverkehrs ist ein zentraler 
Baustein für die Erreichung der Klimaziele , für die 
Resilienz von lebenswerten Städten und für den 
erfolgreichen Ausbau des öffentlichen 
Personennahverkehrs. Bei der Weiterentwicklung 
des Straßenverkehrsrechts ist daher der Sicherheit, 
Leichtigkeit und Attraktivität des Fußverkehrs 
besonders Rechnung zu tragen. 
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§ 45 Verkehrszeichen und Verkehrseinrichtungen

(1)Die Straßenverkehrsbehörden könnendie Benutzung bestimmter 
Straßen oder Straßenstrecken aus Gründen der Sicherheit oder 
Ordnung des Verkehrs beschränken oder verbietenund den 
Verkehr umleiten. Das gleiche Recht haben sieé

7. zur Verbesserung des Schutzes der Umwelt, darunter des 
Klimaschutzes, zum Schutz der Gesundheit oder zur Unterstützung 
der geordneten städtebaulichen Entwicklung, sofern die Leichtigkeit 
des Verkehrs berücksichtigt ist und die Sicherheit des Verkehrs nicht 
beeinträchtigt wird, hinsichtlich

b) der Bereitstellung angemessener Flächenfür den fließenden und 
ruhenden Fahrradverkehr sowie für den Fußverkehr .

StVO -Novelle 2024



Fußverkehr

erhält

angemessene Flächen
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§ 45StVO ðVerkehrszeichen 
und Verkehrseinrichtungen

(10) Absatz 9 gilt nicht, é

2. für Anordnungen nach 
Absatz 1 Satz 2 Nummer 7.
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BR-Drucksache 518/23, S. 24:

Die Beschränkung der Anordnungsvoraussetzungen auf 
die ăeinfacheò Gefahr f¿r FuÇgªnger¿berwegeim Sinne 
des § 45 Absatz 9 Satz 1 StVO erweitert den 
straßenverkehrsbehördlichen Handlungsspielraum, sodass 
mit dem Zeichen 293 bereits vor einer Risikoverdichtung 
zu besonderen Gefahrenlagen sichere 
Querungsmöglichkeiten für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen, Ältere und Kinder geschaffen 
werden können. 

Einfache Gefahrenlage



Eine einfache Gefahrenlage liegt im 
Umkehrschluss zur von der Rechtsprechung 
definierten qualifizierten Gefahrenlage immer 
dann vor, wenn nur ein allgemeines Risiko 
einer Beeinträchtigung der in den Rechtsgüter 
Sicherheit und Ordnung des Verkehrs vorliegt .

Einfache Gefahrenlage
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Bildquelle: Schurig, Kommentar StVO



Quelle: https://www.lueneburgaktuell.de/xmedia/themen_full/Aufteilung_Radweg_nach_Norden_Banneraktion_17.9.2023.JPG



§ 45 StVO ðVerkehrszeichen und 
Verkehrseinrichtungen

Begründung gem. BR -Drucks. 321/24 (B), S. 20

Die Straßenverkehrsbehörde muss konkret darstellen 
und begründen, inwieweit im Anordnungsbereich durch 
die Bereitstellung der Fläche für den fließenden und 
ruhenden Fahrradverkehr sowie für den Fußverkehr die 
anderen Verkehrsteilnehmer und damit der motorisierte 
Individualverkehr, aber auch der ÖPNV, nicht 
unangemessen beschränkt werden. Die konkret 
vorliegende Fläche muss also zwischen den einzelnen 
Verkehrsträgern angemessen aufgeteilt werden.
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Wann ist 
eine Fläche

angemessen?
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VwV -StVO zu § 45 StVO 
(neu, seit 1.7.2025)

Rn. 14a

Soweit Anordnungen zur Einrichtung von 
Sonderfahrstreifen und bevorrechtigenden 
Lichtzeichenregelungen für Linienbusse 
sowie zur Bereitstellung angemessener 
Flächen für den Rad- und Fußverkehr auf §
45 Absatz 1 Satz 2 Nummer 7 gestützt 
werden, sollten sie auf einem 
verkehrsplanerischen Gesamtkonzept 
beruhen. 

Das Gesamtkonzept kann auch für eine 
Verkehrsart (z. B. Radverkehrsplan, 
Fußverkehrsplan, Nahverkehrsplan) oder 
ein räumliches Teilgebiet aufgestellt 
werden. Quelle: D. Müller
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VwV -StVO zu § 45 StVO 
(neu, seit 1.7.2025)

Rn. 14b

Es genügtdabei, wenn sich 
der Beitrag aus der 
perspektivischen Umsetzung 
des Gesamtkonzeptsergibt; 
der Effekt muss sich nicht 
bereits aus der Umsetzung der 
jeweiligen Einzelmaßnahme 
ergeben.

Quelle: D. Müller



Jede Kommune 
darf für sich auf 
der Grundlage 
eines Konzepts 
entscheiden,

wann 
Verkehrsflächen 
ihrem Umfang 
nach angemessen 
sind.



Eine Förderung des Fußverkehrs
bedeutet verkehrspolitisch, 
verkehrsplanerisch und 
verkehrsrechtlich:

ÅAusweitung der Verkehrsflächen 
für den Fußverkehr.

ÅRäumliche Einschränkungen für 
andere Verkehrsarten.

ÅErhöhen der Verkehrssicherheit 
für den Fußverkehr.

ÅEffiziente Gesamtplanung des 
fließenden Fußverkehrs.

ÅEinbeziehen der Zielgruppe in 
Planungsprozesse usw.

Quelle: D. Müller



Erleichterte 
Anordnung von 
Fußgängerüberwegen

Quelle: D. Müller





Sämtliche 
Anordnungs -
möglichkeiten 

wirken nur 
dann,

wenn sie auch 
praktisch 
umgesetzt 
werden.

Quelle: D. Müller
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Schutzvorschriften

§ 1 StVO ðGrundregeln

(1) Die Teilnahme am Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht
und gegenseitige Rücksicht.

(2) Wer am Verkehr teilnimmt hat sich so zu verhalten , dass kein 
Anderer geschädigt, gefährdet oder mehr, als nach den 
Umständen unvermeidbar, behindert oder belästigt wird.



Größtmöglicher Schutz

§ 3 StVO ðGeschwindigkeit

(2a) Wer ein Fahrzeug führt , muss sich 
gegenüber Kindern, hilfsbedürftigen und 
älteren Menschen, insbesondere durch 
Verminderung der Fahrgeschwindigkeit und 
durch Bremsbereitschaft, so verhalten, dass 
eine Gefährdung dieser Verkehrsteilnehmer 
ausgeschlossen ist.



§ 26StVO ðFußgängerüberwege

(1) An Fußgängerüberwegen haben Fahrzeugemit Ausnahme 
von Schienenfahrzeugen den zu Fuß Gehendensowie 
Fahrenden von Krankenfahrstühlen oder Rollstühlen, welche 
den Überweg erkennbar benutzen wollen, das Überqueren der 
Fahrbahn zu ermöglichen. Dann dürfen sie nur mit mäßiger 
Geschwindigkeit heranfahren; wenn nötig, müssen sie warten.

Fußgängerüberwege
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